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Teilrevision Bauordnung Näfels 

Änderungen: 

normal: unverändert 

kursiv:  Kommentar 

gestrichen: aufzuheben 

fett:  neu 

Art. 4 Zoneneinteilung 

1 Die Nutzungspläne sind integrierender Bestandteil der Bauordnung. 

2 Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen und Gebiete eingeteilt: 

a) Bauzonen 

Dorfkernzone DK 

Kernzone K 

Zentrumszone Z 

Wohn- und Gewerbezone WG 

Wohnzonen 

- Wohnzone 2a W2a 

- Wohnzone 2b W2b 

Ferienhauszone WF 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ÖB/A 

Gewerbezone 

- Gewerbezone G 

- Gewerbezone Weidli GW 

Industriezone I 

Freihaltezone F 

b) Landwirtschaftszonen 

Land- und Alpwirtschaftszone LA 
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c) Schutzzonen und Schutzobjekte 

Schutzzone, Grundstücke mit Baubeschränkung 

Ortsbildschutz 

Umgebungsschutz 

Objektschutz 

Landschaftsschutz 

Naturschutz 

Gefahrenzonen 

Gewässerraumzone 

d) Weitere Zonen 

Übriges Gemeindegebiet UeG 

3 Die Zonen und Objekte sind im Nutzungsplan Siedlung 1:2'000 und im Nutzungsplan 

Berg 1:10'000 dargestellt. Die rechtskräftigen Pläne können auf der Gemeindeverwal-

tung Näfels eingesehen werden. Sie sind für die genaue Lage der Zonengrenzen ver-

bindlich. 

4 Sofern nicht Bestandteil der Nutzungspläne, sind für die Schutzzonen, Schutzbereiche 

und Schutzobjekte die entsprechenden Schutzpläne massgebend. 

Art. 5 Zonenvorschriften 

Zonen Zweck Vorschriften für die Bebauung 

und Nutzung 

Besondere Bestimmungen 

c) Schutzzonen und Schutzobjekte 

Gewässerraumzone Der Gewässerraum dient der 

Freihaltung und Sicherung 

des für die Revitalisierung 

der Fliessgewässer und den 

Hochwasserschutz erforder-

lichen Raumes. 

Spezialvorschriften, Baube-

schränkungen. 

Gewässerraumzonen umfassen 

den Gewässerraum im Sinne des 

Bundesrechts. 

Neue Bauten und Anlagen dürfen 

nur nach Massgabe des Bundes-

rechts errichtet werden. Der Ge-

wässerraum ist nach Massgabe 

des Bundesrechts extensiv zu 

bewirtschaften. 

Der Bestandesschutz für beste-

hende Bauten und Anlagen richtet 

sich nach den Bestimmungen des 

Bundesrechts. 

 


